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kann“
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Kurzarbeit kostet den Risikoschutz
Krise hebelt Berufsunfähigkeitsschutz bei Betriebsrenten aus · Assekuranz sucht Lösung

VON ANJA KRÜGER , DÜSSELDORF

Lebensversicherer suchen nach
Lösungen, um die Auswirkun-

gen der Kurzarbeit auf die betriebli-
che Altersversorgung in den Griff zu
bekommen. Für Millionen von Be-
schäftigten ist im Fall der Kurzar-
beit auch der Berufsunfähigkeits-
schutz gefährdet, der häufig an eine
Betriebsrente geknüpft ist. Ange-
sichts der geringeren Einkünfte
durch Kurzarbeit fragen sich viele
Arbeitnehmer, ob sie den Vertrag
für die selbst finanzierte Betriebs-
rente abspecken oder ganz ruhen
lassen sollen.

Die Zahl der Kurzarbeiter ist in
den ersten Monaten dieses Jahres
sprunghaft gestiegen auf zuletzt
950 000. Wird die Arbeit auf null he-
runtergefahren und erhalten Be-
schäftigte nur noch Kurzarbeiter-
geld von der Bundesagentur für Ar-
beit, dürfen sie gar nichts mehr in
die Betriebsrente stecken. Der
Rückgang oder gar das Ausbleiben
der Beitragszahlungen drückt aller-
dings die Rentenzahlungen. 

Noch gravierender sind die Kon-
sequenzen für den in vielen Verträ-
gen eingeschlossenen Berufsunfä-
higkeitsschutz. „Wird der Vertrag

für die betriebliche Altersversor-
gung beitragsfrei gestellt, verliert
der Beschäftigte den Berufsunfä-
higkeitsschutz“, sagte Paulgerd Kol-
venbach, Geschäftsführer des Bera-
tungshauses Longial, das zur Mün-
chener Rück gehört, vor Journalis-
ten in Düsseldorf. Bei sinkenden
Beiträgen wird der Schutz anteilig
reduziert. „Die Branche
diskutiert, wie sie dieses
Problem lösen kann”,
sagte er. „Die Anbieter
befassen sich alle mit
Lösungen, die sie anbie-
ten können.“ Schwierig
sei für viele, die oft star-
ren Verwaltungssys-
teme anzupassen.

Wird ein Beschäftig-
ter während der Kurzar-
beit berufsunfähig,
sieht er keinen Cent oder viel weni-
ger als ursprünglich abgesichert.
Unklar ist auch, ob nach der Kurzar-
beit eine Gesundheitsprüfung fällig
ist. Dann müssten viele höhere Prä-
mien zahlen als vorher, weil sie älter
sind als zu Vertragsbeginn.

Das Versorgungswerk der Metall-
branche, das von einem Konsor-
tium unter Führung der Allianz Le-
ben betrieben wird, bietet als einer

der Ersten eine Lösung an, die nur
mit geringen Abstrichen für Ar-
beitnehmer verbunden sein soll.
„Der Mitarbeiter kann ohne Ab-
schläge und zusätzliche Kosten
während der Dauer der Kurzarbeit
mit der Beitragszahlung ausset-
zen“, sagte eine Sprecherin der Alli-
anz Leben. Der Versicherungs-

schutz bleibt bestehen,
nach Ende der Kurzar-
beit sei keine Gesund-
heitsprüfung fällig:
„Tritt während der
Kurzarbeit ein Leis-
tungsfall ein, werden
die Auszahlungsbeträge
um die nicht gezahlten
Beiträge reduziert.“ Hat
der Beschäftigte eine
Berufsunfähigkeits-
rente von 500  im Mo-

nat vereinbart, zahlt monatlich
50  Prämie und wird nach zehn
Monaten Kurzarbeit berufsunfähig,
bekommt er einmalig 500  nicht
ausgezahlt, danach aber die verein-
barte Rente. Bei Verträgen mit an-
deren Kunden setze man auf indivi-
duelle Lösungen, so die Sprecherin.
Eine Gesundheitsprüfung nach
Wiederaufnahme der Zahlungen
sei nicht erforderlich.
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